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Gesetz 
über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch – Sammelnovelle 

 

Artikel I 
Gesetz  

über die öffentliche Wasserversorgung durch die Gemeinden  
(Wasserversorgungsgesetz) 

LGBl.Nr. 3/1999, 58/2001, 72/2012, 44/2013 
 

[…] 

3. Abschnitt 
Errichtung, Erhaltung und Wartung von Wasserleitungen 

§ 6 
Allgemeines, Wasserleitungsordnung 

(1) Anschluss- und Verbrauchsleitungen sind in allen ihren Teilen nach dem Stand der Technik so zu 
errichten, zu erhalten und zu warten, dass sie dicht sind und eine Gefährdung des Lebens und der 
Gesundheit von Menschen und der Sicherheit des Eigentums vermieden wird. 

(2) Die Gemeindevertretung hat in einer Wasserleitungsordnung nähere Vorschriften über den 
Anschluss an die Gemeindewasserversorgungsanlage, die Bedingungen des Wasserbezugs und die 
Aufstellung und Benützung von Hydranten zu erlassen, insbesondere über 
 a) die Herstellung, Durchführung und Änderung des Anschlusses einschließlich der Wartung und 

der Kostentragung, 
 b) die Ausführung von Anschluss- und Verbrauchsleitungen, 
 c) Einbau, Wartung und Überprüfung von Wasserzählern, 
 d) die Anzeigepflichten des Anschlussnehmers oder Wasserbeziehers bei Änderung wesentlicher 

Umstände für den Wasserbezug, 
 e) die allfällige Einschränkung der Wasserlieferung auf bestimmte Verbrauchszwecke oder 

Wassermengen bei Wassermangel, 
 f) die Verhinderung der Verbindung von einer eigenen mit der Gemeindewasserversorgungsanlage. 

(3) In einer Verordnung gemäß Abs. 2 hat die Gemeindevertretung die Übergabestelle festzulegen 
und zu bestimmen, dass die Verlegung der Anschlussleitung sowie die Herstellung der Verbindung der 
Anschlussleitung mit der Versorgungsleitung entweder durch einen befugten Unternehmer oder durch die 
Gemeinde zu erfolgen hat. Wenn diese Arbeiten nicht durch die Gemeinde zu erfolgen haben, kann die 
Verordnung bestimmen, dass der Anschlussnehmer eine Bestätigung eines befugten Unternehmers 
vorzulegen hat, dass er die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt hat und die Leitung dicht ist. Weiters 
kann die Verordnung für diesen Fall bestimmen, dass der Anschlussnehmer geeignete Pläne über die 
Anschlussleitung vorzulegen hat. Für diese Pläne gilt § 27 Abs. 1 des Baugesetzes sinngemäß. 

(4) Mit der Fertigstellung der Anschlussleitung geht diese in das Eigentum dessen über, dem die 
Gemeindewasserversorgungsanlage gehört. Ihm obliegt die Erhaltung und Wartung der Anschlussleitung. 

§ 7 
Wasserzähler 

(1) Zur Messung der von der Wasserversorgungsanlage bezogenen Wassermenge ist an jede 
Anschlussleitung ein Wasserzähler einzubauen, soweit die Wasserleitungsordnung nichts anderes 
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bestimmt. Er ist von der Gemeinde anzuschaffen, zu erhalten und zu warten. Sofern es zur Feststellung 
des genauen Wasserverbrauchs erforderlich und der Einbau weiterer Wasserzähler technisch möglich ist, 
kann dies in der Wasserleitungsordnung vorgesehen werden. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, den Wasserzähler vor Schäden zu schützen und für die 
leichte Zugänglichkeit zum Wasserzähler zu sorgen. Schäden, die durch die Außerachtlassung dieser 
Verpflichtung verursacht werden, hat der Anschlussnehmer der Gemeinde zu ersetzen. 

(3) Ergeben sich Zweifel an der Richtigkeit der Messung des Wasserzählers, so ist dieser von Amts 
wegen oder auf Antrag des Anschlussnehmers zu überprüfen. Ergibt die Überprüfung einen Messfehler, 
der innerhalb der nach den Eichvorschriften zulässigen Abweichungen von der Richtigkeit liegt, so hat 
der Anschlussnehmer die mit der Prüfung verbundenen Kosten zu tragen, sofern die Prüfung auf seinen 
Antrag hin erfolgt ist. 

§ 8 
Überwachung, Anzeigepflicht 

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, die Errichtung der Anschlussleitung und der Verbrauchsleitung 
sowie den Wasserbezug zu überwachen. Werden Missstände oder Mängel festgestellt und nicht innerhalb 
angemessener Frist behoben, so kann die Behörde deren Beseitigung durch Bescheid anordnen. 

(2) Der Anschlussnehmer ist verpflichtet, der Gemeinde unverzüglich Anzeige zu erstatten, wenn 
 a) der Wasserbezug durch Umstände beeinträchtigt ist, die auf Mängel der 

Gemeindewasserversorgungsanlage zurückzuführen sind, oder 
 b) im Bereich der Anschlussleitung Schäden auftreten. 

(3) Die Grundeigentümer, die Anschlussnehmer sowie die Inhaber der angeschlossenen Wohn- und 
Geschäftsräume sind verpflichtet, die Vornahme der erforderlichen Arbeiten sowie die Überwachung 
durch von der Gemeinde bestellte Personen zu dulden und zu diesem Zweck auch das Betreten von 
Bauwerken und Grundstücken zu gestatten. 

§ 9 
Benützung fremder Grundstücke 

(1) Auf Antrag eines Anschlusspflichtigen kann die Bezirkshauptmannschaft zugunsten eines 
anschlusspflichtigen Bauwerks, Betriebes oder einer anschlusspflichtigen Anlage das gegen jedermann 
wirkende Recht einräumen, eine fremde Anschlussleitung mitzubenützen und, soweit eine solche nicht 
vorhanden ist, die Anschlussleitung gegen den Willen des Grundeigentümers auf einem 
Nachbargrundstück zu errichten, zu benützen und zu erhalten. 

(2) Die Einräumung dieser Rechte ist nur dann zulässig, wenn das mit Wasser zu versorgende 
Bauwerk, der Betrieb oder die Anlage aufgrund der örtlichen Verhältnisse sonst nicht oder nur unter 
unverhältnismäßig hohen Kosten an die Gemeindewasserversorgungsanlage angeschlossen werden 
könnte und der zu erreichende Vorteil den für den Eigentümer des zu belastenden Grundstücks 
verbundenen Nachteil wesentlich überwiegt. Bei der Einräumung dieser Rechte ist darauf Bedacht zu 
nehmen, dass das belastete Grundstück möglichst wenig beeinträchtigt wird. 

(3) Der Berechtigte hat neben der Entschädigung für die durch die Einräumung der Rechte nach Abs. 
1 verursachten vermögensrechtlichen Nachteile die Kosten für die allenfalls erforderliche Änderung der 
bestehenden Anschlussleitung zu tragen, einen entsprechenden Teil der für die Errichtung der 
mitbenützten Anschlussleitung aufgewendeten Kosten zu ersetzen und zur Erhaltung und Wartung der 
Anschlussleitungen einen angemessenen Beitrag zu leisten. 

(4) Kommt eine Einigung über die Entschädigung und die zu ersetzenden Kosten (Abs. 3) nicht 
zustande, so hat die Bezirkshauptmannschaft auch diese im Bescheid nach Abs. 1 festzusetzen. 

(5) Für die Bewertung des Enteignungsgegenstandes sind die Verhältnisse im Zeitpunkt der 
Erlassung des Enteignungsbescheides der Bezirkshauptmannschaft maßgebend. 

(6) Auf Antrag einer Gemeinde kann ihr die Bezirkshauptmannschaft das Recht einräumen, für 
Feuerlöschzwecke Wasserentnahmestellen (Hydranten) auf fremdem Grund auch gegen den Willen des 
Grundeigentümers zu errichten, zu benützen und zu erhalten. Die Abs. 2 bis 5 sind dabei sinngemäß 
anzuwenden. 
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4. Abschnitt 
Information über den Wasserpreis 

§ 9a 
(1) Gemeinden, die Gebühren für den Bezug von Wasser für den menschlichen Gebrauch auf 

Grundlage der finanzausgleichsrechtlichen Bestimmungen ausgeschrieben haben, sind verpflichtet, die 
Abgabepflichtigen regelmäßig, zumindest jedoch einmal jährlich, über den Wasserpreis pro Liter und 
Kubikmeter zu informieren. 

(2) Gemeinden, die mindestens 10.000 m3 Wasser pro Tag bereitstellen oder mindestens 50.000 
Personen mit Wasser versorgen, sind zudem verpflichtet, die Abgabepflichtigen mindestens einmal 
jährlich über die Struktur der Gebühr pro Kubikmeter Wasser, einschließlich der fixen und variablen 
Kosten, zu informieren.  

(3) Die Informationen nach Abs. 1 und 2 können auf jede geeignete und leicht zugängliche Weise, 
insbesondere im Rahmen der Gebührenvorschreibung, erfolgen.  

54. Abschnitt 
Behörden-, Straf- und Schlussbestimmungen 

§ 10 
Eigener Wirkungsbereich, Behörden 

(1) Die in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der Gemeinde sind solche des eigenen 
Wirkungsbereichs. 

(2) Behörde im Sinne dieses Gesetzes ist der Bürgermeister, soweit in diesem Gesetz nicht anderes 
bestimmt wird. 

(3) Soweit die Gemeindewasserversorgungsanlage von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung 
(§ 2 Abs. 1) betrieben wird, kann die Wasserleitungsordnung bestimmen, dass die Zustimmung gemäß § 
5 Abs. 1 von der Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu erteilen ist und die Verlegung der 
Anschlussleitung sowie die Herstellung der Verbindung der Anschlussleitung mit der Versorgungsleitung 
statt durch die Gemeinde durch die Gesellschaft mit beschränkter Haftung zu erfolgen hat. 
 
[…] 

Artikel II 
Baugesetz 

LGBl.Nr. 52/2001, 23/2003, 27/2005, 44/2007, 34/2008, 32/2009, 29/2011, 72/2012, 44/2013, 
11/2014, 12/2014, 17/2014, 22/2014, 23/2015, 37/2015, 54/2015, 8/2017, 47/2017, 78/2017, 34/2018, 
35/2018, 37/2018, 64/2019, 19/2020, 91/2020, 50/2021, 69/2021, 83/2021, 4/2022, 41/2022, 42/2022, 
72/2022, 85/2022 
 
[…] 

4. Abschnitt 
Technische und gestalterische Vorschriften 

§ 15 
Bautechnische Erfordernisse 

(1) Bauwerke und sonstige Anlagen müssen in allen ihren Teilen so geplant und ausgeführt werden, 
dass sie den Erfordernissen der mechanischen Festigkeit und Standsicherheit, des Brandschutzes, der 
Hygiene, der Gesundheit, des Umweltschutzes, der Nutzungssicherheit, des Schallschutzes, der 
Energieeinsparung und des Wärmeschutzes unter Berücksichtigung der Nutzung erneuerbarer Energien, 
des Verkehrs sowie des Schutzes des Orts- und Landschaftsbildes entsprechen. Weiters müssen sie 
sonstigen Anforderungen, soweit sich diese aus dem Recht der Europäischen Union ergeben, wie z.B. 
Anforderungen über die Infrastruktur für die elektronische Kommunikation, entsprechen. 

(2) Bauwerke für öffentliche Ämter, Kinderbildungs- und -betreuungseinrichtungen, Schulen, 
Handelsbetriebe mit Waren des täglichen Bedarfs, Banken, Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, 
Arztpraxen und Apotheken, Garagen mit mehr als 50 Einstellplätzen sowie öffentliche Toilettenanlagen 
sind insoweit barrierefrei auszuführen, dass Menschen mit Behinderungen sie ungehindert besuchen 
können. Inwieweit auch andere Bauwerke aufgrund ihrer besonderen Bedeutung für Menschen mit 
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Behinderungen barrierefrei ausgeführt werden müssen, kann in einer Verordnung nach Abs. 3 festgelegt 
werden. 

(3) Zur Durchführung der Bestimmungen der Abs. 1 und 2 hat die Landesregierung unter 
Berücksichtigung der Erfordernisse des Rechts der Europäischen Union durch Verordnung nähere 
Vorschriften zu erlassen, besonders über die Tragfähigkeit von Bauwerken, Brandabschnitte, sonstigen 
Brandschutz, Sanitäreinrichtungen, Abwasser- und Abfallbeseitigung, Abgasanlagen, Schutz vor 
Feuchtigkeit, Wasserversorgung, Schutz vor gefährlichen Immissionen, Belichtung und Beleuchtung, 
Belüftung und Beheizung, Raumhöhe, Lagerung gefährlicher Stoffe, Erschließung, Aufzüge, Schutz vor 
Unfällen, barrierefreie Gestaltung, Schutz vor Schall und Erschütterungen, Gesamtenergieeffizienz, 
Warmwasserbereitung, Klimatisierung, Einstell- und Abstellplätze, Infrastruktur für die elektronische 
Kommunikation u.dgl. Hiebei ist den Unterschieden hinsichtlich Lage, Art, Größe und Verwendung der 
Bauwerke und sonstigen Anlagen Rechnung zu tragen. 

(4) Soweit es zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Union erforderlich ist, ist in einer 
Verordnung nach Abs. 3 festzulegen, dass auch bereits rechtmäßig bestehende Bauwerke und sonstige 
Anlagen bestimmten Anforderungen, einschließlich solcher für Betrieb, Wartung, Überwachung und 
Dokumentation, entsprechen müssen; insbesondere sind auch Bestimmungen über die Inspektion von 
Heizungsanlagen und Klimaanlagen einschließlich der Inspektionsberichte sowie über die Überwachung 
von Hausinstallationen zu erlassen. Weiters kann die Landesregierung in einer Verordnung nach Abs. 3 
festlegen, dass und inwieweit bereits rechtmäßig bestehende Bauwerke und sonstige Anlagen auch 
Anforderungen gemäß Empfehlungen der Kommission oder des Rates der Europäischen Gemeinschaft 
sowie Anforderungen der Energieeinsparung (Abs. 1) oder der barrierefreien Gestaltung (Abs. 2) 
entsprechen müssen. Festlegungen nach dem letzten Satz sind nur dann zulässig, wenn der zu ihrer 
Erfüllung erforderliche Aufwand und der dadurch erreichbare Nutzen verhältnismäßig sind. 

(5) In einer Verordnung nach Abs. 3 kann die Behörde ermächtigt werden, auf Antrag Ausnahmen 
von der Anwendung bestimmter in ihr festgelegter Vorschriften zuzulassen, und zwar 
 a) in einzelnen, durch örtliche oder sachliche Verhältnisse bedingten Fällen, sofern den 

Anforderungen der Abs. 1 und 2 trotzdem entsprochen wird; oder 
 b) sofern der Bauwerber nachweist, dass das gleiche Schutzniveau wie bei Anwendung der 

Vorschriften der Verordnung erreicht wird. 
(6) Die Landesregierung hat die in einer Verordnung nach Abs. 3 festgelegten Erfordernisse der 

Energieeinsparung spätestens alle fünf Jahre zu überprüfen und erforderlichenfalls anzupassen. 
§ 16 

Bauprodukte 
(1) Für Bauwerke und sonstige Anlagen dürfen nur solche Bauprodukte verwendet werden, die den 

Anforderungen des § 15 entsprechen und deren Verwendung die Bestimmungen der Verordnung (EU) 
Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten sowie 
des Bauproduktegesetzes nicht entgegenstehen. 

(2) Vorbehaltlich der an das Bauwerk oder die sonstige Anlage nach § 15 zu stellenden 
Anforderungen dürfen insbesondere verwendet werden: 
 a) Bauprodukte, die die CE-Kennzeichnung tragen und, falls sie in der Baustoffliste ÖE (§ 12 

Bauproduktegesetz) angeführt sind, die Voraussetzungen des § 11 Bauproduktegesetz erfüllen; 
 b) Bauprodukte, die in der Baustoffliste ÖA (§ 6 Bauproduktegesetz) angeführt sind und die 

Voraussetzungen nach § 5 Bauproduktegesetz erfüllen; 
 c) Bauprodukte, für die eine bautechnische Zulassung (§ 14 Bauproduktegesetz) erteilt wurde. 
 
[…] 

8. Abschnitt 
Datenverarbeitung, Kontroll- und Informationspflichten der 

Landesregierung, Vorbildwirkung 
 
[…] 
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§ 49b 
Überprüfung von Energieausweisen und Inspektionsberichten 

(1) Die Landesregierung hat unter Berücksichtigung der Vorgaben nach Anhang II (Option a) der 
Richtlinie 2010/31/EU in der Fassung der Richtlinie (EU) 2018/844 stichprobenhaft zu überprüfen: 
 a) Energieausweise, die in der Energieausweisdatenbank (§ 21a) registriert wurden; 
 b) Inspektionsberichte über Heizungs- und Klimaanlagen, die aufgrund einer Verordnung nach § 15 

Abs. 4 erstellt wurden. 
(2) Die Landesregierung kann mit der Überprüfung nach Abs. 1 geeignete und nach 

bundesrechtlichen Vorschriften befugte Personen beauftragen; diese sind dabei an die Weisungen der 
Landesregierung gebunden. 

(3) Die Aussteller von Energieausweisen und Inspektionsberichten, die Eigentümer der Gebäude 
oder Nutzungseinheiten, auf die sich der Energieausweis bezieht, und die Verfügungsberechtigten der 
betreffenden Heizungs- und Klimaanlagen haben den von der Landesregierung beauftragten Organen 
sowie den zugezogenen Sachverständigen auf Verlangen die zur Überprüfung der Energieausweise und 
Inspektionsberichte erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Der § 38 Abs. 5 letzter Satz gilt sinngemäß. 

§ 49c 
Information 

Soweit nicht von anderer Seite Vorsorge getroffen wird, hat die Landesregierung dafür zu sorgen, 
dass 
 a) Eigentümer und Nutzer von Gebäuden oder Gebäudeteilen auf geeignete Weise über die 

verschiedenen Methoden und praktischen Verfahren zur Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz informiert werden; dabei ist auch über Energieausweise und 
Inspektionsberichte über Heizungs- und Klimaanlagen und die zur Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente zu 
informieren; 

 b) Informationen über die Nettovorteile, die Kosten und die Energieeffizienz von Anlagen und 
Systemen für die Nutzung von Wärme, Kälte und Elektrizität aus erneuerbaren Energien 
bereitgestellt werden; 

 c) geeignete Anleitungen und Schulungen für Energieberater zur Verfügung stehen; auf die 
optimale Kombination von möglichen Energieeffizienzverbesserungen, der Nutzung erneuerbarer 
Energien und dem Einsatz von Fernwärme und -kälte bei der Planung, der Errichtung und der 
Renovierung von Gebäuden ist dabei besonders zu achten; 

 d) den relevanten Marktteilnehmern, insbesondere Ingenieurbüros und Ziviltechnikern einschlägiger 
Fachrichtungen, erforderlichenfalls Leitlinien zur Verfügung stehen, damit diese in der Lage 
sind, bei der Planung, der Errichtung und der Renovierung von Gebäuden die optimale 
Kombination von erneuerbaren Energien, hocheffizienten Technologien und Fernwärme und -
kälte sachgerecht in Erwägung zu ziehen.; 

 e) zur Verhinderung von Krankheitsausbrüchen durch Legionella Informationen baulicher Art 
betreffend wirksame und gemessen an den Risiken verhältnismäßige Maßnahmen zur 
Risikobeherrschung zur Verfügung stehen.   

§ 49d 
Vorbildfunktion 

(1) Das Land und die Gemeinden haben im Hinblick auf die Verbesserung der 
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und die Nutzung erneuerbarer Energien eine Vorbildfunktion. 

(2) Die Landesregierung hat durch Verordnung nähere Bestimmungen zur Vorbildfunktion nach 
Abs. 1 zu erlassen, soweit dies zur Umsetzung des Rechts der Europäischen Union erforderlich ist. 

 
[…] 
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Artikel III 
Gesetz 

über Bauprodukte und deren Verwendung  
(Bauproduktegesetz)  

LGBl.Nr. 3/2014, 37/2018, 47/2019, 49/2021, 4/2022 

1. Abschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

 
[…] 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

(1) Regelwerke sind harmonisierte technische Spezifikationen im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 
305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten sowie 
nationale technische Bestimmungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder sonstiger 
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum; dazu zählen z.B. technische 
Normen, technische Richtlinien oder Verwendungsgrundsätze des Österreichischen Instituts für 
Bautechnik, wenn diese in den Baustofflisten ÖA (§ 6) oder ÖE (§ 12) angeführt sind. 

(2) Die Begriffsbestimmungen nach Art. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und nach Art. 3 der 
Verordnung (EU) 2019/1020 werden durch dieses Gesetz nicht berührt; sie gelten auch im 
Anwendungsbereich dieses Gesetzes. 

(3) Die Begriffe, die im 5. Abschnitt oder im 2. Unterabschnitt des 7. Abschnitts8. Abschnitts 
verwendet werden und den Begriffen nach Art. 2 der Richtlinie 2009/125/EG zur Schaffung eines 
Rahmens für die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung 
energieverbrauchsrelevanter Produkte entsprechen, sind im Sinne der genannten Richtlinie zu verstehen. 

(4) Die Begriffe, die im 7. Abschnitt verwendet werden und den Begriffen nach Art. 2 der Richtlinie 
(EU) 2020/2184 über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch entsprechen, sind im Sinne 
der genannten Richtlinie zu verstehen.  
 
[…] 

6. Abschnitt 
Ergänzende Bestimmungen über das Inverkehrbringen von Bauprodukten mit Gammastrahlung 

§ 22 
(1) Für Bauprodukte, die für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen sind und die in Anhang 

XIII der Richtlinie 2013/59/EURATOM zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnormen für den Schutz 
vor den Gefahren einer Exposition gegenüber ionisierender Strahlung angeführten Materialen enthalten, 
ist vor dem Inverkehrbringen durch den Wirtschaftsakteur der Aktivitätskonzentrationsindex I nach 
Anhang VIII der Richtlinie 2013/59/EURATOM zu bestimmen.  

(2) Die Landesregierung kann unter Berücksichtigung der Erfordernisse des Rechts der 
Europäischen Union durch Verordnung den Anwendungsbereich des Abs. 1 auf Bauprodukte mit anderen 
Materialien, die unter Strahlengesichtspunkten ebenfalls als bedenklich einzustufen sind, erweitern. 

(3) Der Wirtschaftsakteur oder die Wirtschaftsakteurin hat die Marktüberwachungsbehörde über 
Aufforderung über die Ergebnisse der Messungen und den entsprechenden Aktivitätskonzentrationsindex 
I nach den Abs. 1 und 2 zu unterrichten. 

7. Abschnitt 
Ergänzende Bestimmungen über das Inverkehrbringen von Bauprodukten, die mit Wasser für den 

menschlichen Gebrauch in Berührung kommen und Risikobewertung 
§ 23 

Inverkehrbringen von Bauprodukten, die mit Wasser für den menschlichen Gebrauch in 
Berührung kommen  

(1) Bauprodukte, die für die Verwendung in Hausinstallationen vorgesehen sind und mit Wasser für 
den menschlichen Gebrauch in Berührung kommen, dürfen nur in Verkehr gebracht werden, wenn sie  
 a) den Schutz der menschlichen Gesundheit weder direkt noch indirekt gefährden, 
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 b) die Färbung, den Geruch oder den Geschmack des Wassers nicht beeinträchtigen, 
 c) nicht die Vermehrung von Mikroorganismen fördern und  
 d) nicht dazu führen, dass Kontaminanten in höheren Konzentrationen in das Wasser gelangen, als 

aufgrund des mit dem Material oder Werkstoff verfolgten Zwecks unbedingt nötig ist. 
(2) Soweit für Bauprodukte nach Abs. 1 in Durchführungsrechtsakten nach Art. 11 Abs. 2 der 

Richtlinie (EU) 2020/2184 Mindesthygieneanforderungen festgelegt sind, wird den Anforderungen nach 
Abs. 1 lit. a bis d entsprochen, wenn die in den Durchführungsrechtsakten festgelegten 
Mindesthygieneanforderungen eingehalten werden.  

§ 23a 
Risikobewertung von Hausinstallationen 

(1) Das Österreichische Institut für Bautechnik hat eine allgemeine Analyse der Risiken, die von 
Hausinstallationen und dafür verwendeten Produkten, Materialien und Werkstoffen ausgehen können, 
vorzunehmen, sowie zu analysieren, ob diese potenziellen Risiken die Qualität des Wassers am Austritt 
aus denjenigen Zapfstellen, die normalerweise für Wasser für den menschlichen Gebrauch verwendet 
werden, beeinflussen. Diese allgemeine Analyse hat keine Analyse einzelner Objekte zu umfassen. Sie ist 
erstmalig bis zum 12. Januar 2029 durchzuführen, anschließend alle sechs Jahre zu überprüfen und bei 
Bedarf zu aktualisieren.  

(2) Das Österreichische Institut für Bautechnik hat die Risikoanalyse nach Abs. 1 im Internet auf der 
Homepage des OIB (www.oib.or.at) zu veröffentlichen und zusätzlich der Landesregierung zu 
übermitteln. Die Landesregierung hat die Risikoanalyse im Internet auf der Homepage des Landes 
Vorarlberg (www.vorarlberg.at) zu veröffentlichen.   

87. Abschnitt 
Marktüberwachung 

1. Unterabschnitt 
Allgemeine Bestimmungen 

§ 24 
Anwendungsbereich 

(1) Bauprodukte, für die harmonisierte technische Spezifikationen bestehen, unterliegen der 
Marktüberwachung nach der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie den Bestimmungen dieses 
Unterabschnitts. 

(2) Bauprodukte, für die harmonisierte technische Spezifikationen nicht bestehen, unterliegen der 
Marktüberwachung nach den sinngemäß anzuwendenden Bestimmungen der Art. 16 Abs. 1 bis 5, 17, 18 
und 19 Abs. 1 erster Satz und Abs. 2 der Verordnung (EU) 2019/1020 sowie den Bestimmungen dieses 
Unterabschnitts, ausgenommen dem § 25 Abs. 2 lit. a und h. 
 
[…] 

98. Abschnitt 
Produktinformationsstelle und Technische Bewertungsstelle 

§ 31 
(1) Das Österreichische Institut für Bautechnik ist Produktinformationsstelle für das Bauwesen im 

Sinne von Art. 10 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 
(2) Das Österreichische Institut für Bautechnik ist Technische Bewertungsstelle für Bauprodukte im 

Sinne von Art. 29 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011. 

109. Abschnitt 
Schlussbestimmungen 

 
[…] 

§ 36 
Strafbestimmungen 

(1) Eine Übertretung begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer in die Zuständigkeit der 
ordentlichen Gerichte fallenden strafbaren Handlung bildet, wer 
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 a) ein Bauprodukt entgegen den Bestimmungen des § 3 auf dem Markt bereitstellt; 
 b) eine Leistungserklärung entgegen den Art. 4 bis 7 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht 

erstellt, fälschlich erstellt oder diese nicht zur Verfügung stellt; 
 c) die CE-Kennzeichnung entgegen den Vorschriften der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 verwendet 

oder Angaben nach Art. 9 Abs. 2 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht oder fälschlich macht; 
 d) ein Bauprodukt unberechtigt mit der CE-Kennzeichnung kennzeichnet; 
 e) den Verpflichtungen nach den Art. 11 bis 16 der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 nicht 

nachkommt; 
 f) ein Bauprodukt, das mit einer Kennzeichnung versehen ist, die mit der CE-Kennzeichnung oder 

dem Einbauzeichen ÜA verwechselt werden kann, auf dem Markt bereitstellt; 
 g) das Einbauzeichen ÜA entgegen den Vorschriften des § 10 Abs. 1 und 2 verwendet oder 

Angaben gemäß § 10 Abs. 1 in Verbindung mit dem Anhang zu Art. 17 Abs. 3 der Vereinbarung 
gemäß Art. 15a B-VG über die Zusammenarbeit im Bauwesen sowie die Bereitstellung von 
Bauprodukten auf dem Markt und deren Verwendung, LGBl.Nr. 18/2013, nicht oder fälschlich 
macht; 

 h) ein Bauprodukt unberechtigt mit dem Einbauzeichen ÜA kennzeichnet; 
 i) ein Bauprodukt, das in der Baustoffliste ÖA angeführt ist, ohne das Einbauzeichen ÜA auf dem 

Markt bereitstellt; 
 j) sonst ein Bauprodukt mit falschen Angaben oder Deklarationen auf dem Markt bereitstellt; 
 k) Bauprodukte verwendet, die nicht den Anforderungen für die Verwendung sonstiger 

Bauprodukte gemäß § 13 entsprechen; 
 l) ein Bauprodukt, das nicht den Bestimmungen einer für dieses Bauprodukt erteilten 

Bautechnischen Zulassung (§ 14) entspricht, auf dem Markt bereitstellt; 
 m) ein energieverbrauchsrelevantes Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen 

den Bestimmungen des § 17 Abs. 1 in Verkehr bringt oder in Betrieb nimmt; 
 n) den Verpflichtungen nach § 17 Abs. 2 nicht nachkommt; 
 o) vor dem Inverkehrbringen oder der Inbetriebnahme eines energieverbrauchsrelevanten 

Bauprodukts, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, entgegen den Bestimmungen des § 19 
das Konformitätsbewertungsverfahren nicht durchführt; 

 p) die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung entgegen den 
Bestimmungen des § 19 Abs. 5 nicht zur Einsicht bereithält oder nach Aufforderung vorlegt oder 
die Unterlagen zur Konformitätsbewertung und die Konformitätserklärung entgegen dem § 19 
Abs. 6 nicht in deutscher Sprache abfasst; 

 q) an einem energieverbrauchsrelevanten Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, 
entgegen dem § 20 eine CE-Kennzeichnung anbringt, ohne dass die gesetzlichen 
Voraussetzungen hiefür vorliegen oder eine CE-Kennzeichnung anbringt, die nicht den 
Bestimmungen des § 20 Abs. 2 entspricht; 

 r) an einem energieverbrauchsrelevanten Bauprodukt, für das Ökodesign-Anforderungen gelten, 
entgegen § 20 Abs. 3 ein Kennzeichen anbringt, durch die Personen hinsichtlich der Bedeutung 
oder der Gestalt der CE-Kennzeichnung getäuscht werden könnten; 

 s) die Nutzer und Nutzerinnen entgegen den Verpflichtungen nach § 21 nicht unterrichtet; 
 t) den Aktivitätskonzentrationsindex I nach Anhang VIII der Richtlinie 2013/59/Euratom entgegen 

den Verpflichtungen nach § 22 nicht bestimmt oder die Marktüberwachungsbehörde über die 
Ergebnisse der Messung nicht unterrichtet; 

 u) ein Bauprodukt, das zur Verwendung in Hausinstallationen vorgesehen ist und mit Wasser für 
den menschlichen Gebrauch in Berührung kommt, entgegen den Bestimmungen des § 23 Abs. 2 
in Verkehr bringt; 

 vu) den Verpflichtungen nach Art. 3 bis 6 oder Art. 11 Abs. 13 der Verordnung (EU) Nr. 2017/1369 
nicht nachkommt; 

 wv) den in Entscheidungen, ausgenommen Entscheidungen nach § 33, getroffenen Anordnungen der 
Marktüberwachungsbehörde nicht nachkommt. 

(2) Übertretungen nach Abs. 1 lit. p und s sind von der Bezirkshauptmannschaft mit einer Geldstrafe 
bis zu 14.000 Euro, sonstige Übertretungen nach Abs. 1 mit Geldstrafen bis zu 50.000 Euro, im Falle der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen zu bestrafen. 

(3) Übertretungen nach Abs. 1 sind, soweit der dadurch geschaffene rechtswidrige Zustand anhält, 
Dauerdelikte. 
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(4) Geldstrafen nach Abs. 1 fließen dem Österreichischen Institut für Bautechnik zu und sind für 
Zwecke der Marktüberwachung zu verwenden. 

(5) Bauprodukte, auf die sich eine Verwaltungsübertretung nach Abs. 1 lit. a bis o, q, r, t, und u und 
v bezieht, können für verfallen erklärt werden, wenn der Wirtschaftsakteur oder die Wirtschaftsakteurin 
nicht sicherstellt, dass diese Bauprodukte nicht auf dem Markt bereitgestellt werden. 

(6) Der Versuch ist strafbar. 
[…] 
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